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ANHANG 

Erklärungen zu den nicht die Gesetzgebung betreffenden A-Punkten in Dokument 6927/22 

Zu A-Punkt 5: 

Beschluss des Rates zur Festlegung des im Namen der Union im 

Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 

(ICSID) zu vertretenden Standpunkts 

Annahme 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

„Die Kommission merkt an, dass andere ausländische Investitionen als Direktinvestitionen und die 

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten nach dem Gutachten 2/15 des Gerichtshofs der 

Europäischen Union in die zwischen der Union und den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit 

fallen. Die Kommission stellt fest, dass im überarbeiteten Beschluss des Rates dieser Teil der 

Bezugnahmen auf das Gutachten 2/15 aus dem Erwägungsgrund 3 des Beschlusses gelöscht wurde. 

Die Kommission möchte daran erinnern, dass der Gerichtshof in den Randnummern 293 und 305 

sowie im Tenor des Gutachtens 2/15 diesen Standpunkt ausdrücklich einnimmt. Daher ist die 

Kommission der Auffassung, dass der geänderte Erwägungsgrund 3 des Ratsbeschlusses den 

wesentlichen Inhalt des Gutachtens des Gerichtshofs bezüglich der Abgrenzung der Zuständigkeiten 

im Bereich Beilegung von Investitionsstreitigkeiten nicht genau wiedergibt.“ 
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